
gekreuzigt ist; 1U sollen WI1r wissen, daß 6S keinerlei (GGesetz Xibt, sondern
E den Willen (SOttEs*“-

VI
Es wird M1r nichts übrig bleiben, als daß ich 11U  — schleunigst abbreche, ohne
daß ich Teilbesinnungen ber Taufbund, Psalmgebet, Altarsakrament
och 7ueinander un DA gegenwärtigen en SOwIl1e ZuUur Gegenwarts-
situation uNsSsSLeCI Kirche in Beziehung gESECLZT hätte Vielleicht ist auch das,
WwW24S ich AL Schluß b 1Ur sehr andeutungsweise als Seelsorge der
eIgENEN eGIE deutlich geworden. S1ie sehen: Vorschuß SCHUS für me1ne
Scherbenrichter! Vielleicht aber genugt, gerade jenes letzte och heraus-
zuarbeiten, schon eine einzige kleine Andeutung,. Ich möchte S1Ee geben 88088
ein Paar Zeulen: die WI1r Rudolt Alexander Schröder verdanken:

„Tiehr uns werben, wil1e du warbst,
ringen, Ww1e du rangst,
und, W: du 1in Ängsten starbst,
sterben NSTCT Angst "(

Diese Zeilen stehen auf meinem Schreibtisch un! gehören den mehr
als kärglichen Versuchen MEINET Seelsorge meiIner eeile Und mit ihnen
will ich schließen S1ie bittend, Ihrerseits klären, ob Schröders „Angst‘‘
mehr „Feigheit VOLT dem Feind“‘ (und also der Seelsorge dringendst
bedürftig), oder ob S1E mehr A ne orge‘” sS@e1. Inwietern ollten
und dürften WI1r ihr annn absterben ”

KOLLMER

Gedanken ZUuUr Neuordnung der Trauung
Die Vereinigte KEvangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands hat 1958 eine
vorläufige Ordnung der Trauung vorgelegt, damit S1e diskutiert un in
einzelnen Gemeinden erprobt werden könne. Der Vertasser hat als gewÖöhn-
licher Gemeindepfarrer, der schon viele Trauungen gehalten un jeweils
votrher ein „„Brautgespräch‘‘ mM1t den Nupturienten geführt hat, seine Ge-
danken darüber auf einer Pfarrkonferenz reteriert un legt S1Ee 1er in ELWAaSs

geglätteter ofrfm VOTL,.

Vorausgeschickt Sei: daß in diesen Zeilen nicht die Entfaltung einer

Ehe ehre geht, auch nicht Scheidung un:! Wiedertrauung Geschiedener
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und nicht ummm die rage der Ehelosigkeit, sondern UT den Norrhalfall
der Trauung.
Es 169 nahe, die Hu Ordnung mMit der bisherigen vergleichen un:
WT ist die 1n Bayern bisher gültige gemeint. So wird sich leicht (Geme1in-
samkeit un! Unterschied feststellen lassen.

Beginnen WI1r mit den geringfügigeren Dingen!
Im außern Aufbau Ainden sich Zzwel Umstellungen, die sich sozusagen

spiegelbildlich entsprechen. DIe wurde ”Or Cie Wortverkündigung
gestellt, das hıinter den chlußvers gerückt [ die Handlung ist
1Un VO eingerahmt, wobei Rahmen selbstverständlich nıcht eDen-
säachlichkeit bedeuten soll Sicher sind . solche Fragen der ellung eines
Gebetes VON den Vätern des Entwurfs durchdacht worden. Da Wr aber
hlerin keinen STAatus confessionis entdecken können, INAS eine solche Ver-
änderung undiskutiert auf sich beruhen

Ferner sehen WIr, daß 7wischen Ansprache un:! Schrifttwortverlesung ein
zweltes Lied eingeschoben SE Man annn darın eine Parallele D: Neuord-
NUuNg des Hauptgottesdienstes sehen. uch Oort soll die Gemeinde nt
einem esonderen Lied auf die Predigt ANTEWOrteN. EKs handelt sich aber 1er
ebenfalls nicht theologische Grundsatzfragen.

Weiter ist ach dem Entwurt bei der Abholung des Brautpaares durch
den Pfarrer eine liturgische Wechselrede möglich. Der Pfarrer spricht:
‚„„‚Unsere ilfe steht c worauf die Geme1inde ANLEWOTrTEet. „der Himmel
un Erde : Ks tolgt eine Aufforderung, 1Ns Gotteshaus kommen.
Für diese und welitere formalen Unterschiede <ilt, daß 1n der KEvangelisch-
Lutherischen Kirche ach VII Freiheit VOIl un! Freiheit für ere-
monien besteht Wenn der Inhalt sich mit dem Evangelium verträgt,
tireten HU% och pädagogische un praktische Gesichtspunkte ein KEinerseits
werden WIr uns deshalb VOL em ‚„‚ wilden Kituroisieten hüten mussen,
wıird nicht jeder Pfarrer jede Trauung ach anderer We1ise halten dürfen,
auch die Kirchenleitung wird 1Ur mit triftigen Gründen eine Änderung
beschließe: können, andererseits 1st das gesetzliche Festhalten der bis-
herigen Form,; 1Ur aus Abneigung Änderung, auch kein Jegitimer
theologischer Standpunkt. {DIie rage ist also, ob theologische Gründe VOTL-

liegen, welche eine Änderung der Trauordnung rechtfertigen. I1Iem wollen
WIr u1ls Nnu  $ zuwenden.
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11
Be1 den Schrittworten VO  w der Ehe hatten WIr bisher 1er Gruppen

A} ein Wort ber die tiıftung der Ehe Gen Z 15; Matth L: BL
D} ein Wort ber das Liebesgebot 1n der Ehe Eph S: 25 2062; 28b, Z

DE Pr — “ Ta Z 5a5 '"11m Zn SE I etr D 29 und
C) ein Wort VO Ktreuz der Ehe Gen 3: 162 un b, 1  9
d} ein Wort VO egen der Ehe Gen 1: D un Za Spt. 18,
Daneben gyab D ZUT Abwechslung auch andere Zusammenstellungen.
In der GUuCcH Ordnung ist ET zwefilerle1 verändert. KEinmal: das Wort VO

Ehekrteuz 1st 1LUT erwähnt, nicht itiert. Der Grund wird 1mM „Begleitwort““
angegeben: WEn W4S 6S biblisch SdSC will, nämlich daß auf der VO  w) (sott
gestifteten Geschlechtergemeinschaft ach dem Sündentfall der Fluch der
Sünde un damıit auf dem Ehestand ein besonderes Kreuz liegt, heute aus

der Lesung als olcher nicht mehr herausgehört witd.. 535  Es empfiehlt
sich aber auch MNICHt:: das Begleitwort fort, e anderes Wort VO

Kreuz wählen, we1il dieses nicht das Spezifikum des hekreuzes ZuU

Inhalt hat“
Diese Begründung 1Un glaube ich allerdings den Vätern des Entwurfs
nicht ast 1a jeder Ehe wird nämlich das spezifische ekreuz in seiner
Tatsächlichkeit erlebht und, WeEeNN 1m Brautgespräch die ede darauf kommt,
auch die SC Begründung Aazu me1ist gut verstanden, WECI11I) anders die
Brautleute überhaupt Christen sind. Sind S1e das aber nicht, lehnen
S1Ce wesentliche e1ile der CANT1IS  CHECA Verkündigung AD, W as SOo. dann die
Trauung ” Ich würde also wünschen, daß diese Worte VO Kreuz des
Ehestandes wenigstens fakultatiıv wieder 1n die Cu«c Ordnung aufgenom-
iNEC  5 werden.
Die 7weite Änderung in der Schriftwortzusammenstellung betrifit die Worte
ber das Liebesgebot in der Ehe. Si1e sind 11U geteilt. An der ursprünglichen
Stelle D} Aindet sich NUuUr och Eph 5: D Dd, D ZA, ein Wort, welches
als Gottes en für e1euHute gegeENSELTIGE Unterordnung un 1e verlangt.
Dal dieses Wort 1U  m schon m1t Vers Z beginnt: „„Seid untereinander

in der Furcht Gottes®”, halte ich für richtig. Damit wird einem
alschen Patriarchalismus gewehrt, der sich ergeben könnte, WECNN w Ww1e
bisher Eerst MIt Vers beginnt: AD eiber seien ihren Män-
NCLIN CC

Neu ist aber den Schluß aller Bibelworte angefügt, ZWAarTr fakultativ, aber
durchaus begrüßen: Kol 3, Z 15 1623,; O Ziehet Erbarmen,
Sanftmut und vergebet euch untereinander |asset das Wort Christi
eichlich euch wohnen c Diese Stelle bringt ZAT erstenmal das
spezifisch Chris  K 58 für die eleute Zu Ausdruck, nämlich Wort
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Gottes, ebet, Versöhnung, daß 1er die natürliche Ehegemeinschaft
Z  an christlichen Hausgemeinde erhoben wird.
So geringfüg1g dieser Unterschied zunächst erscheinen INa  S> 1st doch
kennzeichnend für die 1iGcuC Trauordnung. Es wird 1er nämlich schärtfer
als bisher 7wischen den beiden Regimenten (sottes unterschieden. Bis 1in
die Tagespresse hinein hat sich ja herumgesprochen, daß hier ein Zentral-
pun des lutherischen Schriftverständnisses vorliegt. Man spricht VO  H3 den
7wel1 KReichen: der Ausdruck ist aber UNSCHALUL, Nicht Z7zwel Reiche hat Gott,
sondern 11U7 eines, aber hat ”7we1 egierungen darüber, das heißt 7wel
Arten, sein eic regleren. Er hat eine Regierung 55  ur I inken“‘ durch
die natürlichen Ordnungen, Ehe, Staat, (Gesetz. Zwang, auch A SCHICKSaL-
us Da handelt als verborgener Gott, den INa  a weder als olchen C1-

kennt och 1n seinem Handeln begreift. Die andere Reglerung 55  ur Rechten*‘‘
übt durch Wort un! Sakrament AauUS, durch die Predigt des Evangeliums,
durch Christus un! se1ine Gnade, unfe Benutzung der Kirche und ihres
Amtes Da handelt oftenbar und ”annn 1im Glauben erkannt werden. Da
wird auch geoffenbart un geglaubt, daß hinter seinem Handeln Z I1inken
sein Liebeswille steht Wie aber in beiden Regimenten der gleiche (sott
handelt, gelten auch €e1: für die gyleichen Menschen: das weltliche
Regiment für die Menschen als Sünder, das geistliche Regiment für die
gleichen Menschen als begnadigte Gotteskinder (simul jJustus et peccator).
enden WIr diese edanken auf Cie Ehe A} gehört ihre natürliche
Ordnung, das des gegenseltigen Für-einander-da-seins un! auch das
Ehekreuz ZU weltlichen Regiment, dagegen gehören Gebet, Wort Gottes,
Versöhnung ZU geistlichen Regiment. Beides ist unterscheiden, WCI1I111

auch nicht auseinander reißen. Auf welteres werden WI1r sogleich eiım
nächsten un kommen.

Geändert sind VOL allem die Fragen die Brautleute. Bisher hieß
( willst du diese als deine christliche Ehefrau ADeN un: behalten
un! iıhr alle eZeheliche 4€ und "Ireue erzeigen 6.6 SE Jetzet e1i
‚willst du diese N., die Gott dir anvertraut, als deine Ehefrau Iieben und

die Ehe mit ihr nach Gottes und Verheißung führen L us In diesem
W ortlaut wird KErnst gemacht mit der Eatsache, daß die Ehe, SCe1 uch
GFEST VOT einer Viertelstunde, bereits ohne Mitwirkung der Kirche geschlos-
SC  e} worden IS Die standesamtliche Eheschließung bekommt 1er Z
ertstenmal ihr volles ec Die bisherige Trauordnung hat x  > als ob:
ZuUurfr Eheschließung eben doch der Pfarrer notwendig sel, wenigstens nach-
träglich.
Hıier hat sich die Unterscheidung der beiden Regimente durchgesetzt.
Gott handelt auf doppelte Weise mit den Eheleuten weltlich durch ihren
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eigenen Eheentschluß, durch Bürgermeister un: Staat: geistlich Ütre die
Kirche un: sein. Wort EKs annn sich daher be1 der Trauung 1in der Kirche
nıiıcht Kopulation, I’rauung 1mM Sinn handeln, sondern 11U  —

u  3 eine Segnung Wenn die TICUE Ordnung das Schrittwort anführt: ‚, Was
(50tt zusammengefügt hat,; das soll der ensch nicht scheiden‘“, i1st das
AiCHt als Zusammengebung der Brautleute verstehen, sondern als fen-
barung des Willens Gottes, der auch 1m weltlichen Bereich oilt.

ach dem theologischen Verständnis, das der Ordnung zugrunde
1EPE, ist die Trauung also eine Segnung oder Benediktion DIie Ehe iSt
ine natürliche abe (sottes w1e das tägliche tot. Diese en kommen
nicht durch das Evangelium, aber doch VO  D Gott her Daher 1bt 6S keine
‚schristliche Ehes“ wenig einen „chftistlichemn Staat o1bt. erft;
Morphologie des Luthertums Band ün 871 schreibt: 595  In der Ehe handelt

sich eine Schöpfungsordnung, die nicht für Christen reserviert ist.
]J)araus folgt, daß S1e mi1t dem Evangelium und der AUS ihm gyeborenen
Kirche nicht mehr tun hat als Staat un Wirtschaft‘‘.
Die natürlichen Gaben sollen aber be1 Christen geheiligt werden gemä
dem VWort 35  He teatur (sottes ist gut und nichts verwerflich, das mit
Danksagung empfangen wird, ennn wird geheiligt WLC das Wort
(sottes un: Gebet‘®*® ' 11m 4, 4 $ Heiligen e1 die natürliche abe dem
Dienst des dreieinigen (Gottes weihen. Die Ehe wird geheiligt, indem die
Brautleute erklären: WI1r wollen auch diese \abiside Ehe 1n den ] Iienst (Sottes
tellen w1ie eld un alle irdischen Güter, und indem Gott erklärt,
daß diese Ehe als se1n Kigentum betrachtet un: S16 SCONCIL 111
DIie degnung wird durch das Kreuzeszeichen sinnbildlich dargestellt. [ J)as
Wort SCONCH kommt ja VO significare das Kreuzeszeichen machen.
I Jas Kreuz ist das Zeichen Christ1 Er schreibt SOZUSaZCIL seinen Namen
oder se1n Eigentumszeichen hıin. Kın magisches Verständnis des Kreuzes-
„eichens wird dadurch ausgeschlossen, daß die eigentliche Segnung durch
or un Gebet geschieht. Die 11CU6 Agende hat die bisher gültige einfache
Segensformel einer „„Segenshandlung“‘ erweitert. S1e besteht AUus TC1
Teilen: a) Vater 1  >5 Kollekte, C) Segenswunsch. Während dieser SanzZCH
Folge knıien die Brautleute. In einer FKFußnote el ( ‚\ Ater un!
Segensgebet können auch ber dem aar untfe Handauflegung gesprochen
werden‘“. Diese Möglichkeit halte ich dann für konsequenter. Sie
entspricht besser dem, W as das Neue Lestament un SCONCH versteht:
eulogein benedicere, das e1i VO  — (sott Gutes reden ber dijieser abe

über dem Essen, ber dieser Ehe Gott lobpreisen. (3Oft wird gelobt
un!: angele. t un dadurch wird die Ehe> vgl eo AT

Band F 751
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er Segenswunsch lautet: „Goft Vater Sohn un! eiliger Geist UTICcC

Ehe Kr erleuchte euch durch se1in Wort un rfülle euch mi1t se1iner Gnade,
daß ihr bleibet in seiner Gemeinde un: das ewige e erlanget. Friede

sSCe1 mit euch‘® er Segenswunsch steht ohl 1n der ofrfm des Optativs
un 1st gyleichwohl auch indikativisch und Hektiv gemeint; selbstverständ-
ich immer der V oraussetzung des ubi et quando VOIl C
Hier 11U. die Änderung gegenüber der bisherigen orm deutlich-
sten 1NSs Auge. S1ie wird wahrscheinlich auch den aufmerksamen Gemeinde-
gyliedern sofort auffallen. Ks hieß bisher » o D spreche ich ‚ euch —_

LLICT) L w as eben doch auf eine Wiederholung des kts auf dem tandes-
AMT hinauslief.
Da die Ehe ein ‚„weltlich Dinge- ist un demzufolge 1in der Irauung
nicht Kopulation, sondern Segnung geht, betont auch 16
er Artikel rechnet die Ehe den Angelegenheiten des weltlichen Reg1-
menfts. In einer längeren Aufzählung e1i chlu ducere UXOfEIN,
nubere. Was 1st jer Gottes Wille ? Lie Christen sollen 1 alibus ordi-
nationibus catıtatem exefrfcere, . daßb 11A4  » in olchen Ständen christliche
1e un rechte gute erke; e1in jeder ach seinem Beruf, beweise‘‘, Bek
Schr. O Aufgabe der Christen ist also, die sich schon VOL-

handene Ordnung mit christlichem Geist erfüllen /7u dieser Aufgabe
wIird be1 der Trauung der egen Gottes erbeten un! gegeben.
Dieselbe Meinung trıitt u11l auch 1n Luthers Traubüchlein ENLSCH  ? das in
1SCIEC Bekenntnisschriften aufgenommen ist, IL: 528 In ihm ist der
Akt der Eheschließung wohl beibehalten, aber VOL die Kirchentüre verlegt.
SEr soll S1e für der Kirchen frauen mMmit solchen Worten: Hans, willst du
Greten ZUmMM ehelichen Gemahel haben ” Dicat ja Greta, willst du Hansen
ZU ehelichen Gemahel haben”? IDDicat ja Hier l1aß SE die Trauringe e1n-
ander geben und füge ihre €e1: rechte and IN un spreche:
Was GGott zusammenfuget, soll eın ensch scheiden.“‘‘
ach einer X ollekte gehts AT eigentlichen kirchlichen Handlung,
Benediktion, 1Ns Gotteshaus. Luther we1ß also unterscheiden.
Daß den Akt VOL der Kirche nicht Sanz aufgegeben hat, lag U  an daran,
daß ein Standesamt gab Kr Sagt dazu ‚, Wiewohl ich wollte lieber
dieser Sachen überhoben SCH, Adaß die Kürsten olches tun verschaftten‘‘

Briefe Ö, 1236 Nr 2138 Begleitwort 1 Anm Weitere
geschichtliche FEinzelheiten ber den rechtlichen Akt der Irauung Ehe-
schließung Anden sich 1N den Fußnoten TU Traubüchlein in den Be-
kenntnisschriften.
Allerdings WL Luthers nliegen, da die Trauung Ööftentlich vollzogen
werde. Kr redet VO  - den ; Hürsten: . Ks muß darüber hinaus betont werden,
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daß Luther den weltlichen Bereich selbstverständlich nicht als den außer-
göttlichen versteht, soviel auch die 1m weltlichen Bereich tätigen Menschen
gottlos se1in mogen (genau W1€e ja auch Clie Sakramente wirksam sind,
auch WE HE Priester. dadurch S1e gereicht werden, niıcht fromm sind““

In seinem Bereich ist der Bürgermeister CHh  u Gottes Amts-
walter Ww1€e der Pfarrer 1im kirchlichen Das gilt auch für den säkularen Staat
der Gegenwart, ja für einen Stadt: der die TG und das Evangelium
ekämpft.

111
Schließlich och einige edanren ber die Möglichkeit der Abendmahls-
feier ach der Trauung oder das Wort gebrauchen, das für viele
skandalös wirkt, ZuUr “ Bfautmesse . Ich kann die Aufregung nicht teilen
und nicht verstehen, w1e MNan die Verbindung VO  H Trauung un Abendmahl
sofort emotional ablehnen kann, ohne ernsthafte Beschäftigung mit dieser
rage, Die tautmesse wird entweder als ‚‚katholisc CC empfunden oder als
eine Entweihung des Abendmahls gesehen.
Wer aber diese Verbindung VO  w} T’rauung un: Sakrament als unmöglich
betrachtet, mMu. sich mindestens fragen lassen, ob nicht ein AalsSches Ehe-
und Trauungsverständnis besitzt oder ein falsches Abendmahlsverständnis
oder beides Argumentieren WI1Ir ZUerst VO Abendmahl her! arf inan

Hochzeitstag das Abendmahl nicht feiern; darf ia  ; auch nicht
Tage VOL der Schlacht 1Jas Soldatenhandwerk wird ja (3 1in einer

] ınıe mMit dem estan: gesehen en dem UXOTECMMNM ducere steht lier
Jure bellare Auf die Problematik, W as jure heißt, brauchen Wr j1er nicht
einzugehen.
Argumentieren WwI1r 1L1U. VO der Trauung her! arf 1ia  3 Hochzeitstag
das Abendmahl nicht feiern, darf man diesem Tage auch nicht beten
der in die Kirche gehen. Wır können doch nıcht mehrere Stutfen VOILl

Frömmigkeit und Heiligkeit unterscheiden! Entweder ist die Hochzeit und
die Ehe W:  , dem (sott se1n Wohlgefallen hat, und W4r uch der
damıit verbundenen EO  e  eit; W AsSs SO u1ls dann hindern Jesu 1SC

s1ıtzen Ww1e die Hochzeitsgäste Kana” der die Hochzrzeit un! das
Geschlechtliche ist eben doch minderwertiges, CLWW das eigentlich
<anz fromme Christen nicht Ltun sollten, annn darft ich als Christ konse-
quenterweise nicht heiraten! Ktwas drittes sehe ich nicht. Daß reilich das
heilige Abendmahl immer 1Ur freiwillig VO  - den Brautleuten begehrt
werden muß, TT selbstverständlich, w1e auch 1n der katholischen Kirche
die A Brautmesse“ die Ausnahme ist
Zusammenfassend xlaube ich, -daß die LICUC Ordnung der Trauung dem



lutherischen Bekenntnis un:! der besser entspricht als die bisherige,
we1il S1Ee weniger mißverständlich ist 1n der Unterscheidung des weltlichen
un! des geistlichen Bereichs. e andere sind pädagogische Fragen. Diese
sollen gew1b nicht als nebensächlich abgetan werden. EKs wird in einzelnen
en schwer se1n, die Leute auch 11U1 bewegen, daß S1E eine
Minute länger knien als bisher uch soll niemand durch überstürzte,
polternde Art der Einführung olcher Änderungen geargert werden. ber
Wr wissen, daß diese erzieherischen Gesichtspunkte niemals den tatsäch-
lichen Ausschlag geben. Wenn sich EtWAS als theologisch richtig erwiesen
hat, hat CS sich auch alle methodischen edenken durchgesetzt
bzw sich die passenden ethoden geschaften.

JOACHIM
Das landeskirchliche Territorialprinzip

widerspricht dem Grundgesetz!
on se1it langem €n verantwortliche Lutheraner in Deutschland C1L-

KaQnt, daß auf die Dauer unmöglich se1n wird, landeskirchlichen
Territorialprinz1ip testzuhalten. |DITS Schwierigkeiten, die mit diesem Pro-
blem zusammenhängen, betreften weniger das Verhältnis 7wischen der
lutherischen un! der reformierten KXirche 1n NSCTECM Vaterland als vielmehr
die annungen 7wischen bekenntnistreuen Lutheranern un den COMN-

sensusunterten Kirchen och immer beanspruchen diese Landeskirchen
alle Lutheraner für sich, die 1m Bereich dieser Landeskirchen ihren Wohnsitz
nehmen. So wird e1in Gemeindeglied, das bisher 1n München Hause WL

un der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern angehört hat, AULO-
maltısch Glied der Vereinigten Protestantisch-Evangelisch-Christlichen Kiırf-
che der Ptalz, wWenn jener Lutheraner etwa ach Kaiserslautern oder ach
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